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boote und Küchenschiffe; zu seinem umfangreichen Gefolge gehörte neben 
zahlreichen Hofklerikern und Rittern auch eine ansehnliche Schar von gro­
ßen Magnaten und Grafen246. Unter Erzbischof Albero ist offensichtlich 
auch die erzbischöfliche Hofhaltung bedeutend vergrößert und der Trierer 
Hof mit den vier üblichen Hofämtern ausgestattet worden.
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In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelang es den Erzbischöfen 
von Trier, ihre territoriale Stellung an Mosel und Rhein zu festigen und 
sich gegen die Ansprüche der rheinischen Pfalzgrafschaft zu behaupten. 
1197 mußte Pfalzgraf Heinrich endgültig auf die Obervogtei über die Trie­
rer Kirche verzichten247, wodurch sich die Trierer Territorialmacht bedeu­
tend verstärkte und Freiraum für neue Erwerbungen geschaffen wurde. Die 
Ministerialität war den Trierer Erzbischöfen ein wichtiges Instrument so­
wohl bei der Festigung der Landesherrschaft als auch im Bereich der Hof­
verwaltung. Hinsichtlich der Besetzung der Hofämter macht sich bereits 
für das späte 12. Jahrhundert eine gewisse Erbfolge in bestimmten Ge­
schlechtern bemerkbar, so vor allem beim Kämmereramt.248. Die Verwal­
tung der Ämter durch die mit ihnen betrauten Ministerialen ist damals in 
der Regel noch ein Dienst, der von den Ministerialen persönlich geleistet 
wird. Erst mit der Erblichkeit der Hofämter im frühen 13. Jahrhundert 
und mit der Veränderung des Dienstcharakters durch das Lehnrecht 
werden die Trierer Hofämter zu Ehrenämtern, die von den Inhabern nur 
mehr bei festlichen Anlässen am erzbischöflichen Hof ausgeübt werden249.

Am Hof der Erzbischöfe von Mainz250 gelangte die erzbischöfliche Mini­


